
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/11/23 94/06/0268
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1995

Index

L81705 Baulärm Umgebungslärm Salzburg

L82000 Bauordnung

L82005 Bauordnung Salzburg

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

BauPolG Slbg 1973 §9 Abs2;

BauRallg;

StVO 1960 §35;

Rechtssatz

§ 35 StVO ist keine baurechtliche Vorschrift iSd § 9 Abs 2 Slbg BauPolG. Auf diese Vorschrift darf daher eine Au:age zu

einer Baubewilligung nicht gestützt werden.
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